
 

  

S 4 AS 458/16

Sozialgerichtsbarkeit Bundesrepublik Deutschland

Land Schleswig-Holstein
Sozialgericht Schleswig-Holsteinisches

Landessozialgericht
Sachgebiet Sonstige Angelegenheiten
Abteilung 3.
Kategorie Beschluss
Bemerkung -
Rechtskraft -
Deskriptoren -
Leitsätze -
Normenkette -

1. Instanz

Aktenzeichen S 4 AS 458/16
Datum 25.06.2020

2. Instanz

Aktenzeichen L 3 AS 97/20
Datum 16.03.2021

3. Instanz

Datum -

Die Berufung der KlÃ¤ger gegen das Urteil des Sozialgerichts Schleswig vom 25.
Juni 2020 wird zurÃ¼ckgewiesen.

AuÃ�ergerichtliche Kosten haben die Beteiligten einander nicht zu erstatten.

Die Revision wird nicht zugelassen.

GrÃ¼nde:

I.

Die KlÃ¤ger haben mit am 9. August 2016 bei dem Sozialgericht Schleswig
eingegangenen Schriftsatz Klage erhoben. Die KlÃ¤ger haben ihr Anliegen dabei als
â��Klage gegen die gesetzliche Weigerung von Zahlungen der Hauslasten I_-Bank,
Schonsteinfeger, Heizkosten usw. gegen den Leistungsbescheid vom 01.02.2016
und 01.08.2016â�� bezeichnet. Gleichzeitig haben sie als Klagegegenstand einen
Widerspruchsbescheid vom 5. Juni 2016 angegeben und dabei Aktenzeichen des
Beklagten angegeben, die mit dem â��wohl vom Sozialgericht gefertigten-
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handschriftlichen Vermerk â��8/15-1/16â�� versehen waren. Das Klageverfahren
wurde vor dem Sozialgericht zunÃ¤chst unter dem Aktenzeichen S 16 AS 378/16
gefÃ¼hrt.

Bereits mit am 11. Juli 2016 bei dem Sozialgericht Schleswig eingegangenen
Schriftsatz haben die KlÃ¤ger Klage gegen einen Widerspruchsbescheid des
Beklagten vom 6. Juli 2016 erhoben, der LeistungsansprÃ¼che der KlÃ¤ger nach
dem Sozialgesetzbuch, 2.Buch (SGB II) und dabei insbesondere die Kosten der
Unterkunft im Zeitraum vom 1. Februar bis 31. Juli 2016 zum Gegenstand hatte.
Diese Klage wurde vor dem Sozialgericht zunÃ¤chst unter dem Aktenzeichen S 16
AS 318/16, spÃ¤ter S 4 AS 318/16 gefÃ¼hrt.

Bereits am 4. August 2016 haben die KlÃ¤ger Klage gegen den
Widerspruchsbescheid vom 5. Juli 2016 erhoben, der die Leistungsbewilligung im
Zeitraum vom 1. August 2015 bis 31. Januar 2016 zum Gegenstand hatte. Dieses
Verfahren wurde vor dem Sozialgericht zunÃ¤chst unter dem Aktenzeichen S 16 AS
368/16, spÃ¤ter S 4 AS 368/16 gefÃ¼hrt.

Das Sozialgericht hat am 9. September 2016 in den genannten Verfahren
gemeinsam mit weiteren Verfahren der KlÃ¤ger eine mÃ¼ndliche Verhandlung
durchgefÃ¼hrt. Dabei hat die Vorsitzende erlÃ¤utert, dass der Streitgegenstand der
Verfahren S 16 AS 378/16 und S 16 AS 318/16 identisch sei. Die KlÃ¤ger haben
daraufhin das Verfahren S 16 AS 378/16 fÃ¼r erledigt erklÃ¤rt. Diese ErklÃ¤rung ist
protokolliert und von den KlÃ¤gern genehmigt worden.

Die KlÃ¤ger haben sich erstmals mit Schreiben vom 9. September 2016 gegen die
Behandlung mehrerer mit Aktenzeichen benannter Klageverfahren als erledigt
gewandt. Das Verfahren S 16 AS 378/16 war dabei nicht aufgefÃ¼hrt, die KlÃ¤ger
wandten sich aber â��gegen die Behauptung, alle Klage wÃ¤ren doppelt und
kÃ¶nnten von uns zurÃ¼ckgenommen werden.â�� Das Sozialgericht hat das
Verfahren daraufhin unter dem Aktenzeichen S 16 AS 458/16, spÃ¤ter S 4 AS
458/16 fortgefÃ¼hrt.

Am 25. Juni 2020 hat es dieses Verfahren gemeinsam mit weiteren Verfahren der
KlÃ¤ger mÃ¼ndlich verhandelt.

Die KlÃ¤ger haben beantragt,

Â Â Â Â Â Â Â Â Â  das Verfahren S 16 AS 378/16 fortzusetzen.

Der Beklagte hat beantragt,

Â Â Â Â Â Â Â Â Â  den Fortsetzungsantrag abzulehnen.

Mit Urteil vom 25. Juni 2020 hat das Sozialgericht den Antrag auf Fortsetzung des
Verfahrens abgelehnt. Zur BegrÃ¼ndung hat es ausgefÃ¼hrt, das Verfahren S 16
AS 378/16 sei nicht fortzusetzen, weil dieses durch ErledigungserklÃ¤rung der
KlÃ¤ger beendet sei. Die ErledigungserklÃ¤rung sei wirksam und insbesondere
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durch die KlÃ¤ger nicht wirksam angefochten oder widerrufen worden. Materielle
AnfechtungsgrÃ¼nde seien auch nicht erkennbar.

Gegen dieses ihnen am 26. September 2020 zugestellte Urteil richtet sich die
Berufung der KlÃ¤ger vom 26. Oktober 2020.

Zur BegrÃ¼ndung tragen sie vor, es sei keine RÃ¼cknahme erfolgt. Nur weil sich
im Protokoll fÃ¤lschliche Eintragungen fÃ¤nden, die Ã¼berhaupt nicht gemacht
worden seien, stimmten diese nicht. Sie wÃ¼ssten schon, was sie tÃ¤ten. Ihre
Aussagen seien nicht anzuzweifeln.

Die KlÃ¤ger beantragen schriftsÃ¤tzlich sinngemÃ¤Ã�,

das Urteil des Sozialgerichts Schleswig vom 25. Juni 2020 aufzuheben, das
Verfahren S 16 AS 378/16 fortzusetzen.

Der Beklagte stellt keinen Antrag

Der Senat hat die KlÃ¤ger mit Schreiben vom 10. Februar 2021 darauf hingewiesen,
dass er die Berufung einstimmig fÃ¼r unbegrÃ¼ndet hÃ¤lt und es daher
beabsichtigt sei, diese mit Beschluss zurÃ¼ckzuweisen. Die KlÃ¤ger erhielten
Gelegenheit zur Stellungnahme.

Im Verfahren S 4 AS 318/16 hat das Sozialgericht ebenfalls mit Urteil vom 25. Juni
2020 den Beklagten unter Abweisung der Klage im Ã�brigen verurteilt, Leistungen
unter BerÃ¼cksichtigung eines Mehrbedarfs iSv Â§ 21 Abs.7 SGB II sowie von
konkret bezifferten Heizkosten zu gewÃ¤hren. Gegen dieses Urteil sind Berufungen
der KlÃ¤ger und des Beklagten unter dem Aktenzeichen L 3 AS 80/20 vor dem
erkennenden Senat anhÃ¤ngig.

Im Verfahren S 4 AS 368/16 hat das Sozialgericht ebenfalls mit Urteil vom 25. Juni
2020 den Beklagten unter Abweisung der Klage im Ã�brigen verurteilt, den
KlÃ¤gern Leistungen unter BerÃ¼cksichtigung eines Mehrbedarfs iSv Â§ 21 Abs.7
SGB II zu gewÃ¤hren. Die dagegen erhobene Berufung der KlÃ¤ger hat der
erkennende Senat unter dem Aktenzeichen L 3 AS 101/20 mit Beschluss vom 22.
Februar 2021 wegen NichtÃ¼berschreitung des Beschwerdegrenzwerts gemÃ¤Ã� 
Â§ 144 Abs.1 S.1 SGG als unzulÃ¤ssig verworfen

ErgÃ¤nzend wird hinsichtlich des Sach- und Streitstandes auf die SchriftsÃ¤tze der
Beteiligten sowie den weiteren Inhalt der Gerichtsakte Bezug genommen.

II.

Der Senat konnte gemÃ¤Ã� Â§ 153 Abs. 4 Sozialgerichtsgesetz (SGG) durch
Beschluss Ã¼ber die Berufung entscheiden, weil er sie einstimmig fÃ¼r
unbegrÃ¼ndet hÃ¤lt und er die KlÃ¤ger zuvor dazu angehÃ¶rt hat.

Die Berufung ist unbegrÃ¼ndet. Zu Recht und mit zutreffender BegrÃ¼ndung hat
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das Sozialgericht mit dem angefochtenen Urteil die Fortsetzung des Rechtsstreits S
16 AS 378/16 abgelehnt.

Der unter dem Aktenzeichen S 16 AS 378/16 gefÃ¼hrte Rechtsstreit ist in der
mÃ¼ndlichen Verhandlung des Sozialgerichtes vom 9. September 2016 wirksam
beendet worden. GrÃ¼nde fÃ¼r eine Fortsetzung bzw. Wiederaufnahme dieses
Rechtsstreits liegen nicht vor.

Entscheidend ist, dass die KlÃ¤ger die Klage zum Aktenzeichen S 16 AS 378/16 zur
Niederschrift des Sozialgerichts in der mÃ¼ndlichen Verhandlung vom 9.
September 2016 fÃ¼r erledigt erklÃ¤rt haben. Zwar sieht das SGG die einseitige
ErledigungserklÃ¤rung nicht ausdrÃ¼cklich als Instrument der Erledigung des
Rechtsstreits vor, jedoch folgt bereits aus der Dispositionsmaxime die MÃ¶glichkeit
der KlÃ¤ger, das ProzessrechtsverhÃ¤ltnis in der Hauptsache einseitig wieder zu
beenden. Eine Abgrenzung zwischen einer ErledigungserklÃ¤rung und einer
KlagerÃ¼cknahme hat Bedeutung in gerichtskostenpflichtigen Verfahren gemÃ¤Ã� 
Â§ 197a SGG, weil dort an die KlagerÃ¼cknahme zwingende Kostenfolgen
geknÃ¼pft sind. Diese Bedeutung besteht nicht bei Verfahren, bei denen -wie hier
die KlÃ¤ger- ein Beteiligter gemÃ¤Ã� Â§ 183 SGG von den Gerichtskosten befreit ist.
In diesen FÃ¤llen kann daher eine einseitige ErledigungserklÃ¤rung durch den
KlÃ¤ger auch ohne ausdrÃ¼ckliche Zustimmung durch den Beklagten als
KlagerÃ¼cknahme ausgelegt werden (vergleiche Keller in Meyer-Ladewig u.a. SGG,
13. Aufl. Â§ 125 Rn. 10).

Die KlagerÃ¼cknahme wiederum erledigt gemÃ¤Ã� Â§ 102 Abs. 1 Satz 2 SGG den
Rechtsstreit in der Hauptsache.

Zweifel daran, dass die ErledigungserklÃ¤rung in der mÃ¼ndlichen Verhandlung
vom 9. September 2016 tatsÃ¤chlich erfolgt ist, bestehen nicht. Die Protokollierung
dieser ErklÃ¤rung fÃ¼hrt gemÃ¤Ã� Â§ 122 SGG in Verbindung mit Â§ 165
Zivilprozessordnung (ZPO) vielmehr zu einer Richtigkeitsvermutung. Der dagegen
nur zulÃ¤ssige Nachweis einer FÃ¤lschung ist nicht erbracht worden. 

Die als KlagerÃ¼cknahme auszulegende ErledigungserklÃ¤rung ist als Prozess-
handlung nur unter engen Voraussetzungen angreifbar. Sie kann grundsÃ¤tzlich
nicht widerrufen werden und auch nicht wegen Irrtums angefochten werden
(vergleiche Burkiczak in jurisPK SGG Â§ 102 Rn. 38; BSG, Beschluss vom 17.
Dezember 2015, B 2 U 150/15 B). Dessen ungeachtet, liegt es auch nicht auf der
Hand, dass die KlÃ¤ger bei Abgabe der ErledigungserklÃ¤rung am 9. September
2016 einem Irrtum unterlegen sind, denn die AnsprÃ¼che auf BerÃ¼cksichtigung
hÃ¶herer Unterkunfts- und Heizkosten im Zeitraum zwischen 1. Februar und 31. Juli
2016, um die es Ihnen ausweislich der Klageschrift mit der erledigten Klage vom 9.
August 2016 ging, waren tatsÃ¤chlich bereits Gegenstand des Klageverfahrens S 16
AS 318/16. Ob es Ihnen mit der Klageerhebung vom 9. August 2016 ursprÃ¼nglich
auch noch um hÃ¶here AnsprÃ¼che fÃ¼r den Bewilligungsabschnitt August 2015
bis Januar 2016 gegangen ist, ist wegen der fehlenden Eindeutigkeit des
klÃ¤gerischen Vorbringens nicht feststellbar. In diesem Fall hÃ¤tte nur eine
TeilidentitÃ¤t zum Streitgegenstand des Verfahrens S 16 AS 318/16 vorgelegen. Ein
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entsprechender Irrtum der KlÃ¤ger wÃ¤re aber irrelevant, weil der
Bewilligungsabschnitt August 2015 bis Januar 2016 zum Zeitpunkt der
Klageerhebung ebenfalls Gegenstand eines bereits anhÃ¤ngigen Klageverfahrens (S
16 AS 368/16) war.Â  

Beseitigt werden kÃ¶nnen die Wirkungen einer KlagerÃ¼cknahme nur bei Vorliegen
eines Wiederaufnahmegrundes im Sinne von Â§ 179 SGG bzw. Â§Â§ 578 ZPO. (Vgl.
Burkiczak aaO).

Die Wiederaufnahme und FortfÃ¼hrung eines rechtskrÃ¤ftig beendeten Verfahrens
richtet sich im Sozialgerichtsprozess nach Â§Â§ 179, 180 SGG.

Eine Nichtigkeitsklage gemÃ¤Ã� Â§Â§ 179 SGG, 579 ZPO findet statt, wenn das
erkennende Gericht nicht vorschriftsmÃ¤Ã�ig besetzt war, ein Richter bei der
Entscheidung mitgewirkt hat, der von der AusÃ¼bung des Richteramtes kraft
Gesetzes ausgeschlossen war, wenn bei der Entscheidung ein Richter mitgewirkt
hat, obgleich er wegen Besorgnis der Befangenheit abgelehnt und das
Ablehnungsgesuch fÃ¼r begrÃ¼ndet erklÃ¤rt war oder wenn eine Partei in dem
Verfahren nicht nach Vorschrift der Gesetze vertreten war, sofern sie nicht die
ProzessfÃ¼hrung ausdrÃ¼cklich oder stillschweigend genehmigt hat.

Daneben findet eine Restitutionsklage gemÃ¤Ã� Â§Â§ 179 SGG, Â§ 580 ZPO statt
bei falschem Eid durch den Prozessgegner, UrkundenfÃ¤lschung, strafbarem
falschem Zeugnis oder strafbarer falscher SachverstÃ¤ndigenaussage, strafbarer
Urteilserschleichung durch den Gegner, strafbarer Amtspflichtverletzung durch
einen mitwirkenden Richter, Aufhebung eines anderen Urteils, welches Grundlage
des angefochtenen Urteils war, Auffinden eines bis dato unbekannten
rechtskrÃ¤ftigen Urteils in gleicher Sache bzw. einer anderen Urkunde und der
Feststellung einer Verletzung der europÃ¤ischen Menschenrechtskonvention durch
den EuropÃ¤ischen Gerichtshof fÃ¼r Menschenrechte.

Derartige WiederaufnahmegrÃ¼nde liegen nicht vor. Sie werden von den KlÃ¤gern
schon nicht geltend gemacht und sind auch nicht im Ansatz ersichtlich.

Daneben findet in sozialgerichtlichen Verfahren die Wiederaufnahme eines zuvor
abgeschlossenen Verfahrens gemÃ¤Ã� Â§ 180 Abs. 1 SGG auch im Falle einander
widersprechender, bestands- bzw. rechtskrÃ¤ftiger Entscheidungen in Bezug auf
den gleichen Anspruch und die Leistungspflicht mehrerer VersicherungstrÃ¤ger
statt. Auch diese Konstellation ist ersichtlich nicht gegeben.

Die Kostenentscheidung beruht auf Â§ 193 Abs. 1, Abs. 4 SGG und folgt der
Entscheidung in der Hauptsache.

GrÃ¼nde fÃ¼r die Zulassung der Revision gemÃ¤Ã� Â§ 160 Abs. 2 SGG liegen nicht
vor.
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